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Sehr geehrte damen und herren, 

am 13. oktober 2022 tritt eine novelle des gesetzbuches über die handelsgesellschaften 

(HGGB-PL) in Kraft, die zahlreiche Änderungen in Bezug auf die Unternehmenspflichten 

von kapitalgesellschaften in Polen (sp. z o.o. [gesellschaft mit beschränkter haftung], 

PSa [einfache aktiengesellschaft] und Sa [aktiengesellschaft]) mit sich bringt.

diese Änderungen werden sich auch auf ausländische Muttergesellschaften mit 

tochtergesellschaften in Polen auswirken. 

aus Sicht eines konzerns ist das übergeordnete Ziel das wirtschaftliche interesse 

des gesamten konzerns und nicht nur einer einzelnen konzerngesellschaft. die antwort  

liegt in der einführung detaillierter grundsätze des holdingrechts in das hggb-Pl,  

die für vertragliche und faktische holdings gelten.

als besonders wichtig – aus Sicht der entscheidungsträger im konzern – kann sich 

die einführung von regelungen über verbindliche Weisungen hinsichtlich eines be-

stimmten Verhaltens oder einer bestimmten Entscheidungsfindung der Tochterge-

sellschaft erweisen. 

dies sind nur einige der Änderungen, die mit der novelle eingeführt werden. Was Sie 

noch erwartet? unsere experten stellen die neuen lösungen des holdingrechts im 

detail vor. 

Sollten Sie an einer ausweitung des themas interessiert sein, so bitten wir um kontakt-

aufnahme. 

Mit freundlichen grüßen

rödl & Partner
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1. beFugniSSe der MuttergeSellSchaFt

Mit der novelle des hggb-Pl werden folgende befugnisse der Muttergesellschaft eingeführt:
- Entscheidungsbefugnis hinsichtlich der Führung der Geschäfte der Tochtergesellschaft, 
- Informations- und Überwachungsbefugnis.

1. erteilung verbindlicher Weisungen:

 - die Weisungen werden einer Tochtergesellschaft erteilt, die an einem Konzern beteiligt ist;

 - die Weisung bezieht sich auf die Führung der Geschäfte der Gesellschaft, wenn dies  
  durch das interesse des konzerns begründet ist und nicht durch Sondervorschriften  
  eingeschränkt wird;

 - die Weisung muss schriftlich oder elektronisch erteilt werden, um gültig zu sein.

2. Jederzeitiger Zugang zu den büchern und unterlagen der tochtergesellschaft und aufforderung  
 zur erteilung von informationen:

 - die Muttergesellschaft kann jederzeit Einsicht in die Bücher und Unterlagen der Tochter- 
  gesellschaft nehmen; 

 - die Muttergesellschaft kann von der Tochtergesellschaft Informationen über die Gesell- 
  schaft verlangen;

 - versäumt es eine Tochtergesellschaft, ihre Bücher und Unterlagen zur Verfügung zu stellen  
  oder informationen zu erteilen, so kann die Muttergesellschaft beim registergericht  
  beantragen, die Geschäftsführung/den Vorstand zu verpflichten, die Bücher oder Unterlagen  
  zur Verfügung zu stellen oder Informationen zu erteilen;

 - diese Befugnisse sind zeitlich nicht begrenzt und können jederzeit ausgeübt werden, so  
  dass die Muttergesellschaft die Tätigkeiten der Tochtergesellschaft jederzeit kontrollieren kann.

3. ausübung der ständigen aufsicht durch den aufsichtsrat der Muttergesellschaft über die umset- 
 zung des konzerninteresses:  

 - der Aufsichtsrat der Muttergesellschaft (in Ermangelung eines Aufsichtsrats – die Ge- 
  schäftsführung/der Vorstand der Muttergesellschaft) übt die ständige aufsicht über die  
  Umsetzung des Konzerninteresses durch die Tochtergesellschaft aus;

 - die Satzung oder der Gesellschaftsvertrag der Mutter- oder Tochtergesellschaft können  
  diese Befugnis des Aufsichtsrats der Muttergesellschaft ausschließen;

 - der Aufsichtsrat der Muttergesellschaft kann von der Geschäftsführung/dem Vorstand  
  der tochtergesellschaft einsicht in die bücher und unterlagen sowie die erteilung von  
  informationen verlangen, um die Verfolgung des konzerninteresses zu überwachen.
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2. notWendigkeit der oFFenlegung der beteiligung  
an eineM konZern  
(PFLIcHT GEGEnÜBEr dEM LAndESGErIcHTSrEGISTEr)

gesellschaften, die als konzern agieren wollen, müssen die folgenden anforderungen erfüllen,  
um ihre beteiligung am konzern offenzulegen:

- eine Gesellschaft, die sich als Tochter- oder Muttergesellschaft an einem Konzern beteiligen will, 
muss eine Kapitalgesellschaft sein – eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, eine einfache 
Aktiengesellschaft oder eine Aktiengesellschaft. Personengesellschaften, wie z.B. Kommandit-
gesellschaften, sind von der Beteiligung an einem Konzern ausgeschlossen,

-  die Tochtergesellschaft (jede Tochtergesellschaft – falls es mehr als eine gibt) muss einen 
Beschluss über die Beteiligung am Konzern fassen. Ein solcher Beschluss ist von der Gesellschaf-
terversammlung oder der Hauptversammlung der Tochtergesellschaft mit einer ¾-Mehrheit  
der Stimmen zu fassen. Im Beschluss ist der name der Muttergesellschaft anzugeben.  
die Muttergesellschaft ist nicht verpflichtet, einen Beschluss über die Beteiligung an einem 
Konzern zu fassen,

-  Sowohl die Tochtergesellschaft als auch die Muttergesellschaft haben ihre Beteiligung am 
Konzern beim Landesgerichtsregister (KrS) anzumelden. Eine Muttergesellschaft mit Sitz 
außerhalb Polens ist von der Pflicht zur Anmeldung beim KrS befreit. der Zeitpunkt der 
Eintragung einer Beteiligung am Konzern in das KrS ist sehr wichtig, denn erst ab diesem 
Zeitpunkt können die Muttergesellschaft und die tochtergesellschaft in der Praxis das Verfahren 
der verbindlichen Weisungen nutzen.
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3. GEWInnABFÜHrUnGSVErTrÄGE

bisher regelte art. 7 hggb-Pl gewinnabführungsverträge. diese Vorschrift wurde aufgehoben.  
Sie betraf die gründung von sog. vertraglichen holdings, bei denen ein Verwaltungs- oder  
gewinnabführungsvertrag abgeschlossen wurde. 

Mit der novelle des hggb-Pl werden „faktische holdings“ in das polnische rechtssystem einge-
führt. Vertragliche holdings können manchmal faktischen holdings ähneln.

Mehr noch: Gemäß der neuen definition ist eine Muttergesellschaft auch eine Gesellschaft, die 
entscheidenden Einfluss auf die Tätigkeit einer Tochtergesellschaft ausübt – insbesondere auch 
durch den abschluss eines gewinnabführungsvertrages. 

daher kann für  bereits umgesetzte und auch geplante gewinnabführungsverträge gegebenenfalls 
eine Analyse, die Identifizierung der rechtlichen und steuerlichen risiken und schließlich eine 
umgestaltung erforderlich sein. 
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4. Vor- Und nAcHTEILE dES HoLdInGrEcHTS

Zu den Vorteilen des holdingrechts gehören u.a. folgende Möglichkeiten:

- Erteilung verbindlicher Weisungen an die Tochtergesellschaft;

- Jederzeitige Einsicht der Muttergesellschaft in die Bücher und Unterlagen einer am Konzern  
 beteiligten tochtergesellschaft und aufforderung dieser gesellschaft zur erteilung von  
 Informationen zu jedem Zeitpunkt;

- Beschränkung der Haftung von Geschäftsführern/Vorstandsmitgliedern, die im Interesse  
 eines Konzerns handeln (nur, wenn ein Beschluss über die Ausführung einer verbindlichen  
 Weisung gefasst wird);

- Ankauf von Anteilen/Aktien der Minderheitsgesellschafter und Minderheitsaktionäre;

- Ausübung der ständigen Aufsicht durch den Aufsichtsrat der Muttergesellschaft über die  
 Umsetzung des Konzerninteresses durch die Tochtergesellschaft;

- Stellung eines Insolvenzantrags der Tochtergesellschaft durch die Muttergesellschaft.

das Holdingrecht weist jedoch mehrere Merkmale auf, die die Verwaltung eines Konzerns erschweren. 
im einzelnen sind dies:  

- ein hoher Formalisierungsgrad – Beschluss der Gesellschafterversammlung (Hauptversammlung)  
 über die Beteiligung am Konzern, offenlegung der Beteiligung am Konzern im register,  
 Schriftform der verbindlichen Weisung, notwendigkeit der Beschlussfassung über die Aus- 
 führung bzw. Ablehnung der Ausführung einer verbindlichen Weisung, notwendigkeit der  
 Berichterstattung über die vertraglichen Beziehungen zur Muttergesellschaft;

- Möglichkeit der Ablehnung der Ausführung einer verbindlichen Weisung durch die Tochterge- 
 sellschaft; 

- die Muttergesellschaft muss bei einer „mehrstufigen“ Struktur des Konzerns einer mehrere  
 Stufen darunter stehenden Gesellschaft verbindliche Weisungen erteilen; 

- Unmöglichkeit, Gesellschaften mit Sitz außerhalb Polens verbindliche Weisungen zu erteilen;

- die novelle gilt nur für Kapitalgesellschaften, es fehlt die Möglichkeit, einen Konzern mit Per- 
 sonengesellschaften zu bilden.
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5. dIE EInGEFÜHrTE noVELLE dES HGGB-PL 
und die biSherigen regelungen

das neue holdingrecht, das die privatrechtlichen beziehungen zwischen einer Muttergesell-
schaft und ihren tochtergesellschaften regeln soll, erfordert eine entsprechende Vorbereitung 
durch alle im konzern tätigen gesellschaften. 

es kann mit Sicherheit viele Probleme bei der Verwaltung von tochtergesellschaften lösen.  
ob die Einführung des Holdingrechts die beabsichtigte Wirkung entfaltet, kann jedoch nur 
durch eine individuelle beurteilung der Situation und der Verbindungen der tochtergesellschaften 
entschieden werden.
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6. AUSFÜHrEndE Und KonTroLLorGAnE Von  
KAPITALGESELLScHAFTEn – ÄndErUnG dEr ArBEITSorGAnISATIon

bei den Änderungen des hggb-Pl geht es nicht nur um das holdingrecht. bemerkenswert sind 
auch die Änderungen in der organisation der arbeit der ausführenden und der kontrollorgane 
von kapitalgesellschaften. Sie umfassen u.a.:  

6.1. obligatorische Protokollierung der beschlüsse der geschäftsführung/des Vorstands

das Protokoll hat Folgendes zu beinhalten:  

- Tagesordnung; 

- Vor- und nachnamen der anwesenden Geschäftsführer/Vorstandsmitglieder;

- Zahl der für jeden Beschluss abgegebenen Stimmen. 

im Protokoll wird auch die abweichende Meinung eines geschäftsführers/Vorstandsmitglieds, 
gegebenenfalls samt begründung angegeben. 

das Protokoll wird zumindest von dem geschäftsführer/Vorstandsmitglied unterzeichnet, der/das 
den Vorsitz in der Sitzung führt oder die abstimmung anordnet, es sei denn, der gesellschaftsver-
trag oder die geschäftsordnung der geschäftsführung/des Vorstands sehen etwas anderes vor.

6.2. Gesetzliche Pflicht zur Wahrung der gehörigen Sorgfalt durch  
 die geschäftsführung/den Vorstand  

in das hggb-Pl wurde eine Vorschrift aufgenommen, wonach ein geschäftsführer/Vorstandsmitglied 
bei der Erfüllung seiner Pflichten die Sorgfalt walten lassen muss, die sich aus dem beruflichen 
charakter seiner tätigkeit ergibt, und der gesellschaft gegenüber loyal sein muss. 

die novelle führt ausdrücklich die regel der geschäftlichen beurteilung der Situation durch den 
geschäftsführer/ein Vorstandsmitglied (engl. Business Judgement Rule) ein. auch nach ablauf 
seines Mandats ist es einem geschäftsführer/Vorstandsmitglied untersagt, betriebsgeheimnisse 
offenzulegen.  

diese Änderungen sind für Manager sehr wichtig, da sie sich auf ihre haftung für die gesellschaft, 
in der sie als geschäftsführer/Vorstandsmitglieder tätig sind, zugefügte Schäden auswirken.

6.3. Änderungen in der organisation der arbeit der aufsichtsräte

der Aufsichtsrat hat neue Zuständigkeiten und Pflichten erhalten, die seine rolle als Aufsichtsorgan 
in der gesellschaft stärken.  

die Änderungen in bezug auf die arbeitsorganisation bestehen im Wesentlichen in der Präzisierung 
der Verfahren für die einberufung und Protokollierung der Sitzungen des aufsichtsrates.

ab dem inkrafttreten der novelle werden die Sitzungen des aufsichtsrates durch vorherige ein-
ladung einberufen, es sei denn, alle Mitglieder sind damit einverstanden, dass auf eine formelle 
Einberufung verzichtet wird. darüber hinaus sehen die neuen Vorschriften die Häufigkeit der 
Einberufung von Sitzungen – mindestens einmal pro Quartal des Geschäftsjahres – und (analog 
zu den Sitzungen der geschäftsführung/des Vorstands) Vorgaben für die erstellung von Proto-
kollen der aufsichtsratssitzungen vor.
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6.

6.4. Stärkung der rolle der aufsichtsräte in den gesellschaften

die aufsichtsräte wurden ermächtigt, geschäftsführer/Vorstandsmitglieder, Prokuristen und 
bei der Gesellschaft Beschäftigte zu verpflichten, ihnen Informationen, Unterlagen, Berichte 
oder erläuterung zur gesellschaft vorzulegen.  

der aufsichtsrat einer aktiengesellschaft hat das recht, geschäfte mit einer Mutter-, tochter- 
oder verbundenen gesellschaft in bestimmten Fällen zu genehmigen, d.h. wenn die bereits mit 
derselben Gesellschaft abgeschlossenen Geschäfte 10% ihrer Aktiva in einem einzigen Geschäftsjahr 
übersteigen.

Ein Ausdruck der verstärkten rolle der Aufsichtsräte ist auch die neue Pflicht der Geschäftsfüh-
rung/des Vorstands, dem aufsichtsrat bestimmte informationen unaufgefordert zur Verfügung 
zu stellen. dazu gehören insbesondere informationen über die von der geschäftsführung/vom 
Vorstand gefassten beschlüsse mit angabe ihres gegenstands, der Vermögenslage der gesell-
schaft, über Fortschritte bei der geplanten entwicklung der gesellschaft, über geschäfte, die 
sich erheblich auf die Vermögenslage der gesellschaft auswirken können, oder andere für das 
Funktionieren der gesellschaft wichtige ereignisse. 

nach der novellierung des hggb-Pl kann der aufsichtsrat zwei zusätzliche organe bestellen  
– einen ausschuss und einen berater des aufsichtsrats.  

das erste, vorläufig oder ständig, wird mit der Ausführung der vom Aufsichtsrat festgelegten 
tätigkeiten beauftragt. 

ein berater des Verwaltungsrats kann durch beschluss des Verwaltungsrats ernannt werden, 
um eine bestimmte angelegenheit im Zusammenhang mit der tätigkeit oder dem Vermögen der 
gesellschaft zu prüfen. Wird ein berater bestellt, so ist die geschäftsführung/der Vorstand der 
Gesellschaft verpflichtet, dem Berater Zugang zu den Unterlagen zu gewähren und die erforder-
lichen informationen zu erteilen.  
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